
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/4/22 10S300/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1955

Norm

AKB §10 Abs3

VersVG §158

VersVG §159

Rechtssatz

Schließt der Versicherer mit dem geschädigten Dritten einen Vergleich, so ist der Versicherungsnehmer grundsätzlich

nicht an den Vergleichsabschluß gebunden; er kann dem Regreßanspruch des Versicherers Einwendungen aus dem

Haftpflichtverhältnis entgegensetzen.
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